
Betriebs-Berater // BB 47.2009 // 16.11.2009 2489

Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Der Beitrag von Thume zur Gesetzes�nderung der Ausgleichsvorschrift des § 89b Abs. 1 HGB als Konsequenz des EuGH-

Urteils in Sachen Semen, ist eine Hommage an Dr. Wolfram K�stner zum 85. Geburtstag. K�stner ist Begr�nder des im

Verlag Recht und Wirtschaft zwischenzeitlich unter der Marke K�stner/Thume erscheinenden Standardwerks „Handbuch

des gesamten Außendienstrechts“. Der Verlag schließt sich den Gl�ckw�nschen von Thume und Graf von Westphalen

(vgl. die Laudatio auf S. M6 in diesem Heft) auf das Herzlichste an und w�nscht seinem hoch gesch�tzten Autor zum

Ehrentag alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
vonVeronikaScholz, RAin

bei der internationalenAn-

waltskanzleiDLAPiper,

Frankfurt

Gleiches Recht f�r Sparkassen
und Banken

In seinem Urteil vom 27.10.2009 (Az. XI ZR

225/08) hat der BGH unter R�ckgriff auf seine

Rechtsprechung aus dem Jahr 2007 klarge-

stellt, dass eine Abtretung von Darlehensfor-

derungen durch �ffentlich-rechtlich organi-

sierte Kreditinstitute nicht anders zu behan-

deln ist alsdurchprivateodergenossenschaft-

licheBanken.

Im konkreten Fall hatte ein Ehepaar bei einer

Sparkasse zwei Darlehensvertr�ge abge-

schlossen,welchesp�tervonderSparkasseauf

eine ausl�ndische Bank �bertragen worden

sind. Das Ehepaar wandte sich gegen diese

�bertragungmitderBegr�ndung,sieverstoße

gegen das Bankgeheimnis sowie § 203 StGB

und sei damit gem�ß § 134 BGB unwirksam.

Der BGHhatmit dieser EntscheidungeineDis-

kussion �ber die Abtretung von Darlehensfor-

derungen beendet, die Anfang 2007 begann:

Schon damals hatte der BGH entschieden,

dass Darlehensabtretungen auch bei einem

Verstoß gegen das Bankgeheimnis nicht nach

§§ 134, 399 BGB unwirksam sind. Nun hat der

BGH gekl�rt, dass f�r Sparkassen und Landes-

banken die gleichen Maßst�be gelten. Eine

Strafbarkeit nach § 203 StGB scheidet f�r den

BGH aus, da das Bankgeheimnis kein Geheim-

nis imSinnedieserNormdarstellt.Offenlassen

konnte der BGH, ob Sparkassen und Landes-

banken �berhaupt als „Amtstr�ger“ im Sinne

des§ 203StGBzuqualifizierensind.

Die Entscheidung sorgt langfristig f�r Pla-

nungssicherheit bei Sparkassen und Landes-

banken, betreffend ihrer Refinanzierungs-

m�glichkeiten, die bei einer anders lauten-

den Entscheidung erheblich eingeschr�nkt

worden w�ren.

Entscheidungen
BGH:ZumWettbewerbsverbot ineinemGe-

sellschaftsvertrag–„GratiszeitschriftHallo“

Mit Urteil vom 23.6.2009 – KZR 58/07 – hat der

BGH entschieden: Ein Wettbewerbsverbot in ei-

nem Gesellschaftsvertrag verst�ßt nicht gegen

§ 1 GWB, wenn es notwendig ist, um das im

�brigen kartellrechtsneutrale Gesellschaftsun-

ternehmen in seinem Bestand und seiner Funk-

tionsf�higkeit zu erhalten und davor zu sch�t-

zen, dass ein Gesellschafter es von innen her

aush�hlt oder gar zerst�rt. Eine Notwendigkeit

in diesem Sinne kann sich im Rahmen der gebo-

tenen Gesamtw�rdigung aller Umst�nde aus der

M�glichkeit von Minderheitsgesellschaftern er-

geben, durch ihr jeweiliges Stimmverhalten stra-

tegisch wichtige Unternehmensentscheidungen

aufgrund einer in der Satzung enthaltenen Ein-

stimmigkeitsklausel zu blockieren.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2489-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Anspruch des gek�ndigten Gesch�fts-

f�hrers auf Karenzentsch�digung keine

Masseschuld

Mit Beschluss vom 8.10.2009 – IX ZR 61/06 – hat

der BGH entschieden: K�ndigt der Insolvenzver-

walterdenAnstellungsvertrageinesGesch�ftsf�h-

rers der Schuldnerin (GmbH), ohne dass beider-

seits weitere Erkl�rungen abgegeben wurden, so

ist der Anspruch des gek�ndigten Gesch�ftsf�h-

rers aufKarenzentsch�digungauseinemvertragli-

chenWettbewerbsverbot keineMasseschuld.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-2489-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Verfahrensantrag nach Chapter 11

des US-amerikanischen Bankruptcy Code

Der BGH hat mit Urteil vom 13.10.2009 – X ZR

79/06 – entschieden: Das durch einen Antrag

des Schuldners eingeleitete Verfahren nach

Chapter 11 des US-amerikanischen Bankruptcy

Code wird als Er�ffnung eines ausl�ndischen In-

solvenzverfahrens anerkannt. Die Einleitung die-

ses Verfahrens bewirkt die Unterbrechung des

Nichtigkeitsberufungsverfahrens. Betrifft die In-

solvenz das Verm�gen des Nichtigkeitsbeklag-

ten, kann der Nichtigkeitskl�ger das Berufungs-

verfahren jedenfalls nicht aufnehmen, bevor er

bei den zust�ndigen US-amerikanischen Gerich-

ten um eine Aufhebung der Unterbrechung („re-

lief from the stay“) nachgesucht hat.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2489-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH:Keinepers�nlicheHaftungderoHG-Ge-

sellschafter f�r Insolvenzverfahrenskosten

Der BGH hat mit Teilurteil vom 24.9.2009 – IX ZR

234/07 – entschieden, dass die Gesellschafter ei-

ner offenen Handelsgesellschaft nicht pers�nlich

f�r die Kosten des Insolvenzverfahrens �ber das

Verm�gen der Gesellschaft und die von dem

Verwalter in diesem Verfahren begr�ndeten

Masseverbindlichkeiten haften.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2489-4

unterwww.betriebs-berater.de

OLG Celle: R�ckabwicklung einer

Fondsbeteiligung

Mit Urteil vom 21.10.2009 – 3 U 94/09 – hat das

OLG Celle entschieden: Den Anleger trifft unter

dem Gesichtspunkt der Schadensminderung

keine Verpflichtung, den Emissionsprospekt nach

ZeichnungderKapitalanlageaufWiderspr�chezu

denAngabendes Anlageberaters zu untersuchen

und seine auf den Fondsbeitritt gerichtete Wil-

lenserkl�rung innerhalb der Widerrufsfrist zu wi-

derrufen. Er darf vielmehr darauf vertrauen, von

demBerater zutreffend informiertwordenzusein.

Vom Anleger nicht beeinflussbare Schwierigkei-

tenbei derR�ckabwicklungder Fondsbeteiligung

fallen in den Risikobereich der zum Schadenser-

satzverpflichtetenBank.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2489-5

unterwww.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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